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Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch i.d.F der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBI. I S. 274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.12.2009 (GVBl. I S. 631) und 15.12.2009 (GVBl. I S. 716), 
Hess. Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119). 
 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung  
 

 Grundstücksfreiflächen . 
 

3.3 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 
Nr. 5 HBO:  
Mindestens 50 % der Grundstücksfreiflächen (= nicht überbaubare Grundstücksfläche 
gemäß § 23 Abs.5 BauNVO abzüglich der Zulässigkeit von Garagen, Stellplätzen und 
Nebenanlagen) sind als Garten oder Grünfläche anzulegen.  
 
Davon sind mindestens 30% mit heimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. 
Artenliste siehe unter zu 2.9. 
 
 

  
  
  
4 Nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB  

 
4.1 Im Geltungsbereich befindet sich eine Abwasserleitung mit 6m breitem Schutzstreifen. 

 
4.2 Im Plangebiet befinden sich vorhandene Stromversorgungsleitungen der E.ON Mitte 

AG. 
 

4.3 Die Ausgleichsfläche, Plankarte 3, liegt in der Zone III und die Ausgleichsfläche, Plan-
karte 2, in der Zone II des mit Verordnung vom 07.06.1994 festgestellten WSG für die 
Wassergewinnungsanlagen Tiefbrunnen „Bruchwiese“ und „Riemannstollen“ der Stadt 
Solms, Stadtteil Niederbiel. 
 

 
 
 
 

 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Ber eich des Straßenkörpers:  
 

2.10 Gemäß § 9 Abs.1 Nr. 26 BauGB gilt für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern 
im Bereich des Straßenkörpers:  
Von der Straßenseite aus sind Böschungen als Abgrabungen oder Aufschüttungen auf 
dem Grundstück zu dulden, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich 
sind. Sie können von den Grundstückseigentümern durch die Errichtung von Stützmau-
ern bis zu 0,50 m (Höchstmaß) abgewendet werden. 
 

2.11 Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB gilt für das Gewerbegebiet 3: 
 

2.11.1 Bis zum Abschluss des Ausbaus der B 49 ist entlang der Trasse ein 5,0 m breiter Bau-
randstreifen freizuhalten (Plankarte 1). Nach Beendigung des Ausbaus gelten die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes (überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
che des Gewerbegebietes 3, Plankarte 1a). 
 

2.11.2 Die Bereiche der Ein- und Ausfahrten (1.2.4.5.1) entlang der L 3020 auf den Flurstücken 
41/1 und 42/1 können erst genutzt werden, wenn die Landesstraße auf eine Gemeinde-
straße abgestuft wurde. Dies ist erst ab dem Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe der ausge-
bauten B 49 der Fall. 
Gleiches gilt für die Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten (1.2.4.5.2) zur Landesstraße hin 
auf Höhe der Flurstücke 194/1 und 192/2. Nach der Abstufung entfällt diese Festset-
zung (siehe Plankarte – Ausnahme 1a). 
 

2.11.3 Die in der Ausnahme (Plankarte 1a) dargestellte Baugrenze tritt erst in Kraft, wenn die 
Landesstraße auf eine Gemeindestraße abgestuft wurde, und somit die Bauverbotszone 
entfällt. 
 
 
 
 

 
3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (BauGB i.V.m. H BO - integ-

rierte Orts- und Gestaltungssatzung):  
 

 Werbeanlagen: 
 

3.1 Gestaltung der Werbeanlagen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 2 HBO: 
 

3.1.1 Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig. Sie dürfen die Traufhöhe der Ge-
bäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. Werbung auf den Dachflächen 
ist nicht zulässig. 
 

3.1.2 Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die einzelne Werbefläche eine Größe von 
10qm und eine Gesamthöhe von 6m über dem natürlichen Gelände nicht überschreiten.  
 

3.1.3 Folgende Werbeanlagen sind nicht zulässig: 
- Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien 
- Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung 
- Werbung an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen 
 
 

 Einfriedungen: 
 

3.2 Gestaltung der Einfriedungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO: 
 

3.2.1 Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von max. 2,50m über Geländeoberkante zzgl. 
nach innen abgewinkelten Überständen zulässig. 
 

3.2.2 Zaunanlagen sind zu mindestens 70% mit einheimischen standortgerechten Gehölzen 
und/oder Kletterpflanzen zu begrünen. Artenliste siehe 2.9. 

Plankarte 1 

Plankarte 2 

Plankarte 3 

Plankarte 4 

2 Textliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO)  
 

2.0 Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: 
Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 10 „Gewer-
begebiet“ sowie der 1. und 2. Änderung werden durch die 3. Änderung aufgehoben.  
 
 

 Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1  Nr. 1 BauGB: 
 

2.1 
 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 Abs. 9 und § 8 BauNVO gilt für das Gewer-
begebiet: 
Die Einrichtung von Einzelhandelsverkaufsflächen ist nur für die Selbstvermarktung der 
in diesem Gebiet produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die 
Verkaufsfläche einen untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude überbauten 
Betriebsfläche einnimmt.  
Im Bereich des Gewerbegebietes 1 + 3 ist für die Vermarktung und den Betrieb von 
Produkten für Haus und Garten eine Verkaufsfläche von 200m² zulässig. Folgende Sor-
timente werden erfasst: 
Heim- und Gartenbedarf (wie z.B. Gartenmöbel, Pflanzen, Keramik und Geschenkarti-
kel, Dekorations- und Baumaterialien, Gartenwerkzeuge etc.) 
 
 

2.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 14 und 23 Abs. 5 BauNVO  
 
Nebenanlagen wie Mauern, Betonwände oder Gabionen sind im Bereich der nicht über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
 

2.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO zur Höhenentwicklung von 
Gebäuden innerhalb des Gewerbegebietes: 
 
Im Gewerbegebiet wird eine maximal zulässige Traufhöhe von 12,00m über der natürli-
chen Geländeoberfläche festgesetzt. 
Definition Traufhöhe: Unter Traufhöhe ist die Höhe der Schnittlinie zwischen Außenflä-
chen des aufgehenden Mauerwerkes und der Dachhaut über dem Anschnitt der natürli-
chen Geländeoberfläche zu verstehen. Eine Attika wird auf die Traufhöhe angerechnet. 
 

 
 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zu r Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs.  1 Nr. 20 BauGB:  
 

2.4 Gehwege, Stellplätze, Stellplatz- und Garagenzufahrten sind in wasserdurchlässiger 
Weise zu befestigen, also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen oder weitfu-
gigem Pflaster.  
Das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern. Ausnahms-
weise kann im begründeten Einzelfall bei einer gewerblichen Nutzung (Betriebssicher-
heit, Belastungsfähigkeit) hiervon abgesehen werden.  

 
 

2.6.4 Plankarte 4, Gemarkung Niederbiel, Flur 19, Flst. 29 
Entwicklungsziel: Extensivgrünland 
 
Bewirtschaftungsempfehlung: Die Fläche ist als ein- bis zweischüriges Grünland bewirt-
schaftet werden. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine Düngung ist unzulässig. 
Alternativ zur Mähnutzung ist eine extensive Beweidung bei 1-2 Weidegängen pro Jahr 
zulässig; falls erforderlich kann eine Nachmahd vorgenommen werden.  
 
 

 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be pflanzungen gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 25a BauGB: 
 

2.7 Entlang der Landesstraße L 3020 sind ab Einmündung Riemannstraße in Richtung Os-
ten auf der nördlichen Grundstücksseite des Gewerbegebietes einheimische Laubbäu-
me 2. Ordnung in einem durchgehenden 1,50m breiten Grünstreifen in einem Abstand 
von 15m zu pflanzen.  
 
 

2.8 Für je 4 Stellplätze ist mindestens 1 standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und dau-
ernd zu unterhalten. Die Festsetzungen 2.5 und 2.7 sind zu beachten.  
Anzupflanzende Einzelbäume gemäß Pflanzliste 2.9: 
 
 

2.9 Artenauswahl des Pflanzgutes und Grenzabstände: 
 
 Bäume 2. Ordnung 
 Acer campestre - Feldahorn 
 Carpinus betulus  -  Hainbuche 
 Prunus avium - Vogelkirsche 
 Prunus padus - Traubenkirsche 
 Salix caprea  -  Salweide 
 Sorbus aucuparia* -  Vogelbeere 
 Tilia platyphyllos  - Sommerlinde 
 sowie bewährte standortgerechte einheimische Obstbaumsorten 
 
 Sträucher 
 Cornus sanguinea  - Roter Hartriegel 
 Corylus avellana  -  Hasel 
 Virburnum opulus  - Gew. Schneeball 
 Crataegus monogyna und laevigata  - Weißdorn 
 Euonymus europaea  -  Pfaffenhütchen 
 Lonicera xylosteum  -  Heckenkirsche 
 Sambucus nigra  - Schw. Holunder 
 Prunus spinosa  - Schlehe 
 
 Kletterpflanzen 
 Clematis vitalba - Gem. Waldrebe  
 Hedera helix - Efeu  
 Humulus lupulus - Hopfen 
 Lonicera caprifolium - Geißblatt 
 Parthenocissus  
 tricuspidata "Veitchii" - Wilder Wein  
 

 Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz 

wird verwiesen.  
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2.5 Bei Gehölzpflanzungen im Verkehrsraum sowie auf Stellplatzflächen ist der Bereich der 
Baumscheibe vor dem Befahren zu sichern. Die Baumscheiben müssen eine Größe von 
6-8qm aufweisen oder sind als durchgehender Grünstreifen anzulegen.  
 

2.6 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB:  
 

2.6.1 Plankarte 1, Gemarkung Niederbiel, Flur 20, Flst. 43 
Entwicklungsziel: Extensivgrünland 
 
Maßnahmen: Für die Schaffung des Grünlands ist regionaltypisches Saatgut verwendet 
werden. Aus landschaftspflegerischer Sicht sollte dazu idealerweise das Heumulchsaat-
Verfahren (Ausbringung von samenhaltigem, frischem Aufwuchs oder Heu von einer 
geeigneten Spenderfläche) eingesetzt werden. Als Spenderflächen sollten naturschutz-
fachlich hochwertige Flächen dienen. 
Bewirtschaftungsempfehlung: Die Fläche ist anschließend als ein- bis zweischüriges 
Grünland bewirtschaftet werden. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine Düngung ist 
unzulässig. Alternativ zur Mähnutzung ist eine extensive Beweidung bei 1-2 Weidegän-
gen pro Jahr zulässig; falls erforderlich kann eine Nachmahd vorgenommen werden.  
 

2.6.2 Plankarte 2, Gemarkung Niederbiel, Flur 15, Flst. 175/1 
Entwicklungsziel: Extensivgrünland 
 
Maßnahmen: Für die Schaffung des Grünlands ist regionaltypisches Saatgut verwendet 
werden. Aus landschaftspflegerischer Sicht sollte dazu idealerweise das Heumulchsaat-
Verfahren (Ausbringung von samenhaltigem, frischem Aufwuchs oder Heu von einer 
geeigneten Spenderfläche) eingesetzt werden. Als Spenderflächen sollten naturschutz-
fachlich hochwertige Flächen dienen. 
Bewirtschaftungsempfehlung: Die Fläche ist anschließend als ein- bis zweischüriges 
Grünland bewirtschaftet werden. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine Düngung ist 
unzulässig. Alternativ zur Mähnutzung ist eine extensive Beweidung bei 1-2 Weidegän-
gen pro Jahr zulässig; falls erforderlich kann eine Nachmahd vorgenommen werden.  
 

2.6.3 Plankarte 3, Gemarkung Niederbiel, Flur 17, Flst. 14 
Entwicklungsziel: Lerchenfenster und Ackerbrachstreifen 
 
Maßnahmen und Bewirtschaftungsempfehlung: 
a) In der Mitte des Flurstücks 14 ist ein 15-25 qm großer Bereich durch kurzzeitiges 
Anheben der Sämaschine alljährlich von der Aussaat auszunehmen (Schaffung einer 
Brutmöglichkeit für die Feldlerche). 
b) Der östliche Bereich des Flurstücks 14 ist auf einer Fläche von 100qm von der regel-
mäßigen Ackerbewirtschaftung auszunehmen. Um ein Aufkommen von Gehölzen sowie 
die Bildung einer geschlossenen Vegetationsdecke zu vermeiden, ist dieser Brachestrei-
fen in einem Abstand von 3 Jahren zusammen mit der übrigen Parzellenfläche nach der 
Brutzeit (ab August) umzubrechen, feinzubearbeiten und anschließend sich selbst zu 
überlassen. 
c) Alle übrigen Bereiche sind weiterhin ackerbaulich zu nutzen.  
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5 Hinweise für nachfolgende Planungen und Genehmigung sverfahren  
 

5.1 Gemäß § 20 HDSchG: 
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für 
Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde unverzüglich anzuzeigen. 
 

5.2 Gemäß § 55 Abs. 2 WHG: 
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kana-
lisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 
 

5.3 Bergaufsicht, Dez. 44: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Gebiet von zwei Bergwerksfeldern 
(eins erloschen, eins angezeigt). Nach den vorhanden Unterlagen haben in einem die-
ser Felder bergbauliche Untersuchungsarbeiten stattgefunden, deren Lage nicht be-
kannt ist. 
 

5.4 RP Gießen 
Die Herstellung einer Überfahrt über den Hasselbachgraben bedarf einer wasserrechtli-
chen Genehmigung gemäß § 14 Abs. 3 HWG. 

  
  
  
 
 
Verfahrensvermerke:  
 
Der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadtverordneten-

versammlung gefasst am 

 

16.12.2008 

Der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am  

 

02.04.2009 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am 

 

02.04.2009 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 

bis einschließlich 

06.04.2009 

30.04.2009 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am  

 

20.05.2010 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der 

Zeit vom  

bis einschließlich  

 

28.05.2010 

30.06.2010 

  

Der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 

BauGB und § 81 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung am  

 

___.___.______ 

  

Die Bekanntmachungen erfolgten in den Solmser Nachrichten.  

  

Ausfertigungsvermerk:   

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die 

Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

 

 

 

  

Solms, den ___.___.______  

  

  

___________  

Bürgermeister  

  

Rechtskraftvermerk:   

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  

 

___.___.______ 

  

Solms, den ___.___.______   

  

  

___________  

Bürgermeister  

[DANIELA]  {SF}  Z:\DATA\Solms-20011107\SUB00011\S_GEWERBEGEBIET3Ä.LEG


